
Erste Ordnung zur Änderung der  
Prüfungsordnung für das Fach Mathematik 

im Rahmen der Bachelorprüfung innerhalb des Studiums für das Lehramt an Berufskollegs 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Fachhochschule Münster 

mit einem Unterrichtsfach und einer beruflichen Fachrichtung  
(Rahmenordnung LABG 2009) vom 18. November 2011 

 
vom 12. September 2012 

 
Aufgrund § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität und der Fachhochschule Münster innerhalb des Studiums für das Lehramt 
an Berufskollegs mit einem Unterrichtsfach und einer beruflichen Fachrichtung vom 
7. September 2011 (AB Uni 28/2011, S. 2100) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende 
Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung für das Fach Mathematik im Rahmen der Bachelorprüfung innerhalb des 
Studiums für das Lehramt an Berufskollegs an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
und der Fachhochschule Münster mit einem Unterrichtsfach und einer beruflichen Fachrichtung 
(Rahmenordnung LABG 2009) vom 18. November 2011 (AB Uni 45/2011, S. 3368) wird 
folgendermaßen geändert: 
 
1. § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 
(2) Das Thema für eine Bachelorarbeit im Fach Mathematik wird erst ausgegeben, wenn die 

Module 1 „Grundlagen der Analysis“ und 2 „Grundlagen der Linearen Algebra“ sowie die 
mündliche Prüfung des Moduls 5 „Mathematik vermitteln und vernetzen“ erfolgreich 
abgeschlossen wurden. 

 
2. Nach § 3 Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  
 
(6) In mindestens einem der Module 1 oder 2 muss die Prüfungsleistung schriftlich erbracht 
werden.  
 
3. § 5 erhält folgende Fassung:  
 

§ 5 
Regelung zum Bestehen des Moduls 5 

 
Modul 5 ist bestanden, wenn die in der Modulbeschreibung beschriebenen Studienleistungen 
erbracht sind und die in der Modulbeschreibung beschriebenen Modulteilprüfungen bestanden 
sind. Für die mündliche Prüfung sowie für den Seminarvortrag und die zugehörige Ausarbeitung 
stehen jeweils maximal drei Versuche zur Verfügung. Ein Notenverbesserungsversuch ist nicht 
vorgesehen. 
 
4. Die Modulbeschreibungen im Anhang der Prüfungsordnung werden wie folgt verändert:  
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Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die seit dem 
Wintersemester 2011/12 im Fach Mathematik im Bachelorstudiengang innerhalb des Studiums 
für das Lehramt an Berufskollegs (nach Rahmenordnung LABG 2009) an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität eingeschrieben sind. 
__________________________________________________________________________ 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs  
Mathematik und Informatik der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 2. Mai 2012 

Münster, den 12. September 2012 Die Rektorin 

Prof. Dr. Ursula Nelles 
__________________________________________________________________________ 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet.

Münster, den 12. September 2012 Die Rektorin 

Prof. Dr. Ursula Nelles 
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